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§ 31 WWFSG 1989 Baufuhrung

WWESG 1989 - Wiener Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.11.2025

(1) Mit der Baufuhrung darf zwar vor schriftlicher Zusicherung der Férderung, jedoch nicht vor der Bewertung der
Bauvorhaben hinsichtlich ihrer planerischen und 6kologischen Qualitat (8 28) begonnen werden.

(2) Die Baufuhrung hat gemalR den der Zusicherung oder der Bewertung gemdal Abs. 1 zu Grunde liegenden
Unterlagen zu erfolgen.

(3) Bei Eigenheimen, Kleingartenwohnhausern und Dachbodenausbauten fir den Eigenbedarf ist eine Zusicherung der
Forderung nach Baubeginn jedoch nur mdglich, wenn die Erfullung des Forderungszweckes, insbesondere die
planerischen und &kologischen Anforderungen durch eine nachtrigliche Uberpriifung der Bauausfiihrung bestatigt
werden kénnen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/28
file:///

	§ 31 WWFSG 1989 Bauführung
	WWFSG 1989 - Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz


